
Folie 1 

„Treff Sozialarbeit“,15.7.21: 
 
„Keine Arbeitserlaubnis - 
keine Ausbildung -keine 
Perspektive?!“  
 
  

Referentinnen:  
Anita Sauer-Nagel 
Johanna Di Dio Di Marco 
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1.  Vorstellung 

2.  Einreise und Aufenthalt in das Bundesgebiet 

1. Relevanz des Ausländerrechts 

2. Grundlagen des Ausländerrechts 

3.  Asylverfahren  

4. PAUSE 

5. Duldung  

1. Wege aus der Duldung 

  Gute Integration 

  Ausbildungsduldung 

  Beschäftigungsduldung 

6. Mitwirkungspflicht/Identitätsklärung 

7. Zeit für Fragen 
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WER 
SIND WIR? 
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DAS TEAM 
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 Termine nur nach Vereinbarung 
 Allgemeine Telefonnummer: 0711/216-57575 
 Anfragen per E-Mail: migration@stuttgart.de 
 
 
 

Adresse / Postanschrift: 
 
 Landeshauptstadt Stuttgart 
 Referat Soziales und 

gesellschaftliche Integration 
 Abt. Integrationspolitik 
 Fachstelle Migration 
 SI-IP-FM 
 Charlottenplatz 17 
 70173 Stuttgart 
 
 
Erreichbarkeit 
 S-Bahnen mit Halt Stadtmitte 
 U-Bahnen mit Halt Charlottenplatz 
 Bus  43,44  Dorotheenstraße 
 
 

 

STANDORT UND KONTAKT 
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UNSERE 
ARBEIT 
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ZIELE & AUFGABEN 
 Informieren 

– Was bedeutet mein Aufenthaltstitel? 

– Welche Lebensbedingungen sind an meinen Aufenthaltsstatus geknüpft? 

(Sozialleistungen, Erwerbstätigkeit, LUS, Sprachkurs, etc.)? 

– Welche sozialen Leistungen und materiellen Hilfen kann ich in Anspruch nehmen? 

– Habe ich Zugang zum Arbeitsmarkt, zu einem Integrationskurs ?  

– Was kann ich tun, damit meine Wohnsitzauflage aufgehoben wird? 

– Darf ich Familienangehörige nachholen? 

– Was kann ich tun, um meinen  Aufenthalt zu verfestigen und langfristig zu  sichern? 

– Wir bieten (regelmäßig und auf Anfrage) Schulungen mit unterschiedlichen Themen  

und  Fragestellungen an 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
… ein Ausschnitt aus unseren Fragestellungen, zu denen wir beraten…
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
 

Informationen über Beratungsstellen, Organisationen und Institutionen,  
die mit und für Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten,  

finden Sie im  
 

Wegweiser mit Angeboten  
für Stuttgarter Migrantinnen und Migranten 

 
unter stuttgart.de 

 

https://www.stuttgart.de/buergerinnen-und-buerger/migranten/integration/integrationspolitik.php
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Seit dem Jahr 2012 informiert die 
Fachstelle Migration regelmäßig  
in der Zeitschrift „IN MAGAZIN“ 
über wichtige und  aktuelle 
Aspekte des Ausländerrechts. 

 
Die Kolumne trägt den Titel: 
„Damit §§§ verständlich 
werden.“ 
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Die Broschüre 

„Start in Stuttgart“  

bündelt die Basisinformationen, 

die Neubürger rund um die 

Themen Leben, Wohnen, 

Arbeiten brauchen. 
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GRUNDLAGEN DES 
AUSLÄNDERRECHTS 
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Drittstaat 
51% 

EU + 
EWR 
49% 

Staatsangehörigkeiten 

RELEVANZ DES AUSLÄNDERRCHTS 

46% 54% 

 Bevölkerung Stuttgart 
2020 

Mit Migrationshintergrund

Ohne Migrationshintergrund
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GESETZLICHE GRUNDLAGEN 

 
FreizügG/EU 

Unionsbürger*
innen 

 
AufenthG 

Drittstaats-
angehörige 
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VISUM 
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DRITTSTAATSANGEHÖRIGE 
Allgemeine Voraussetzungen für einen Aufenthalt: 
 
 Passpflicht 
 Lebensunterhaltssicherung 
 Krankenversicherung 
 Wohnraum 
 Kein Ausweisungsgrund 
 
 
Bei einer Verlängerung von  
befristeten Aufenthaltstiteln  
sind grundsätzlich dieselben  
Voraussetzungen zu erfüllen  
wie bei der Erstausstellung! 
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DRITTSTAATSANGEHÖRIGE 
…brauchen einen Aufenthaltszweck! 
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Ausbildung 
18% 

Erwerbs-
tätigkeit 

31% 
Familiäre 
Gründe 

26% 

Humanitäre 
Gründe 

25% 

AUFENTHALTSZWECKE 

Quelle: AZR Stuttgart 2020 

Vorführender
Präsentationsnotizen
wobei das Jahr sicherlich nicht repräsentativ ist, da wir aufgrund von Corona viel mit Fiktionsbescheinigungen gearbeitet haben (I.Barth).
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HUMANITÄRE GRÜNDE 
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HUMANITÄRE GRÜNDE 

Relocation 
Kontingent-
programme 

Härtefälle 

Vorübergehender 
Schutz 

Humanitäre 
Gründe 

Nachhaltige 
Integration 
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ASYLVERFAHREN 
ABLAUF &  RECHTSFOLGEN 
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ASYL-
VERFAHREN 

§25 II 2. Alt.  §25  III  AufenthG   §25  I  §25 II 1. Alt.  

3 Jahre, 
Begünstigter 
Familiennachzug 
möglich 

1+ 2 Jahre, 
Begünstigter 
Familiennachzug 
möglich 

3 Jahre, 
Begünstigter 
Familiennachzug 
möglich 

1 Jahr,  
Familiennachzug nur 
bei LUS möglich 

Rückkehrberatung! 

18  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Standard: 18 Monate�sichere HKländer/ Verletzung Mitwirkungspflicht: >18 Monate�Minderjährige & Familie: <18 Monate   
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SCHÖNE 

PAUSE!  
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Angabe, ob Duldung aus 
tatsächlichen/rechtlichen, 
humanitären/persönlichen 

oder aus erheblichem 
öffentlichen Interesse erteilt 

wurde. § 60a AufenthG Kein Aufenthaltstitel! 

Nach 18 Monaten kann 
geprüft werden, ob ein 

Aufenthalt nach 
humanitären Gründen 
möglich ist (Wechsel in 

SGBII-Bezug!) 

Die Duldung wird für 3 bis 
längstens 6 Monate 

ausgestellt Familiennachzug 
nicht möglich 

Wohnsitzauflage 

Leistungen über 
AsylbLG 

Eingeschränkter 
Zugang zum 
Arbeitsmarkt 
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RAUS AUS DER DULDUNG 
Aufenthalt für gut 

integrierte Jugendliche 
§ 25 a AufenthG 

Aufenthaltsgewährung 
bei nachhaltiger 

Integration § 25 b 
AufenthG 

Aufenthalt nach 
§ 25 Abs. 5 

AufenthG 

Ausbildungsduldung 

Härtefallkommission 

Beschäftigungs-
duldung 
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• 4 Jahre erlaubter, geduldeter od. gestatteter Aufenthalt  

• 4 Jahre Schulbesuch oder erfolgreicher Schul-/Berufsabschluss 

• Positive Zukunftsperspektive, keine Vorstrafen/Täuschung 

• Antrag vor Vollendung des 21.  

Lebensjahrs 

• Sozialleistungsbezug während 

Schule/Ausbildung unschädlich 

GUTE INTEGRATION 
( § 25a Au f en t h G)  
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AUSBILDUNGSDULDUNG 
( § 60c Au f en t h G)  
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• Geklärte Identität bzw. Bemühungen 

• Qualifizierte Berufsausbildung oder Assistenz- oder Helferausbildung in staatlich 

anerkanntem / vergleichbar geregeltem Ausbildungsberuf 

• Engpass liegt vor (bei einer Assistenz- oder Helferausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten 

Ausbildungsberuf, an die eine qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf, 

für den die Bundesagentur für Arbeit einen Engpass festgestellt hat, anschlussfähig ist und dazu eine Ausbildungsplatzzusage vorliegt ) 

• Bestreben, bei Ablehnung des Asylantrags Berufsausbildung fortzusetzen 

• Antragsteller*in  

− hat Ausbildung bereits im  

Asylverfahren aufgenommen oder 

− ist im Besitz einer Duldung nach  

§60a AufenthG 

 

http://www.regional.planet-beruf.de/data/r169.pdf
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Ausschlussgründe; wird nicht erteilt wenn: 

• der Ausländer Leistungen erschlichen hat, 

• der Ausländer aus einem sicheren Herkunftsland kommt,  

• der Ausländer noch nicht 3 Monate im Besitz einer Duldung ist  

• die Identität nicht geklärt ist  

• Ausschlussgrund nach § 18a Absatz 1 Nummer 6 oder 7 vorliegt 

(Unterstützung extremistischen oder terroristischen Organisationen; 

Verurteilung wegen vorsätzlicher Straftat mehr als 50 Tagessätze). 

• zum Zeitpunkt der Antragstellung konkrete Maßnahmen zur 

Aufenthaltsbeendigung vorliegen  
 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Sichere Herkunftsländer: Westbalkan (Albanien,Bosnien & Herzigowina, Kosovo, Mazedonien, Montenegro) + Ghana & Senegal
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FRISTEN ZUR IDENTITÄTSKLÄRUNG 

Einreise  Identitätsklärung bis 

Bis zum 31.12.2016 Zur Beantragung 

01.01.2017 – 01.01.2020 Spätestens zum 30.06.2020 

Nach dem 31.12.2019 Innerhalb der ersten 6 Monate nach 
Einreise 
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Antrag auf Erteilung 

• Kann frühestens 7 Monate vor Beginn der Berufsausbildung gestellt werden  

• Wird frühestens 6 Monate vor Beginn der Berufsausbildung erteilt  

• Wird für die im Ausbildungsvertrag bestimmte Dauer der Berufsausbildung erteilt  

Erlischt, wenn 

• Ausbildung nicht mehr betrieben / abgebrochen wird,  

• innerhalb 2 Wochen muss Mitteilung an ABH  

erfolgen 

• 1x Duldung für 6 Monate zur erneuten Suche  

− darf für diesen Zweck nicht verlängert werden  
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QUALIFIZIERTE GEDULDETE 
( § 19d  Au f en t h G)  

• Qualifizierte Ausbildung / Studium im Bundesgebiet oder 

• 2 Jahre qualifizierte Beschäftigung mit anerkanntem Abschluss bzw. 

deutschen Hochschulabschluss oder 

• Seit 3 Jahren qualifizierte Beschäftigung + LUS innerhalb des letzten Jahres 

• B1 Sprachniveau, Passpflicht, keine beachtlichen Vorstrafen  

(50/90 Tagessätze) 

 Anspruch auf Aufenthaltserlaubnis für 2 Jahre 
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• Sozialversicherungspflichtige Vorbeschäftigung von mind. 18 Monaten: 

• regelmäßige Arbeitszeit von mind. 35 h pro Woche;  

• Bei Alleinerziehenden: regelmäßige Arbeitszeit von mind. 20 h pro Woche  

• LUS in den letzten 12 Monaten vor Beantragung der Beschäftigungsduldung 
(positive Prognose, dass LU zukünftig gesichert ist) 

• Hinreichende mündliche Kenntnisse der deutschen Sprache (A2) 

• Mind. 12 Monate im Besitz einer Duldung  

• Keine vorsätzlichen Straftaten und keine Bezüge zu extremistischen / 
terroristischen Organisationen  

• Tatsächlicher Schulbesuch der Kinder (keine vorsätzliche Strafftaten der Kinder) 

• Bei Verpflichtung zum Integrationskurs: tats. Beendigung/ Erfüllung  

• Geklärte Identität  

BESCHÄFTIGUNGSDULDUNG 
( § 60d  Au f en t h G)  
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FRISTEN ZUR IDENTITÄTSKLÄRUNG 

Einreise  
Bei vorliegendem 
Beschäftigungs-

verhältnis 
Identitätsklärung bis 

Bis zum 31.12.2016 Zum 01.01.2020 Zur Beantragung 

Bis zum 31.12.2016 Nach 01.01.2020 Zum 30.06.2020 

01.01.2017 – 01.08.2018 - Spätestens zum 
30.06.2020 



Folie 41 

M ITWIRKUNGSPFLICHT 
IDENTITÄTSKLÄRUNG 
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IDENTITÄTSKLÄRUNG 
• Grundsätzlich ist jede*r Ausländer*in verpflichtet, alle Tat- und 

Rechtshandlungen, die zur Beschaffung eines fehlenden 
Identitätspapieres erforderlich sind, zu erbringen.  

• Nur bei »Unzumutbarkeit« der Mitwirkungspflicht kann ein Ausweisersatz 
ausgestellt werden (§ 48 Abs. 2 AufenthG). 

• Eine genauere Bestimmung dessen, was »zumutbar« im Rechtssinne 
bedeutet, findet sich im Aufenthaltsgesetz nicht. 

 Es muss daher in jedem Einzelfall geprüft werden, inwiefern eine 
Mitwirkung an der Beschaffung eines Identitätspapieres zumutbar ist. 
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ZUMUTBAR 
• Zumutbar sind grundsätzlich: 

− Lichtbilder,  
− Unterzeichnung des Antragsformulars,  
− Fingerabdrücke,  
− persönliches Vorsprechen bei der Vertretung des Heimatstaates. 

 
• Zumutbar kann im Einzelfall sein, dass  

– die betroffene Person mit im Heimatland verbliebenen Angehörigen, 
Bekannten oder dortigen Rechtsanwält*innen Kontakt aufnimmt und  

– diese beauftragt, notwendige Urkunden beizubringen. 
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UNZUMUTBAR 
• Eine unzumutbare Mitwirkungshandlung liegt bspw. dann vor, wenn: 

− eine Gefährdung der im Herkunftsland lebenden Angehörigen die Folge 
wäre 

− der Herkunftsstaat die Ausstellung von Ausweispapieren bedingungslos 
ablehnt oder  

− ein Pass / -ersatz nur im Heimatland ausgestellt wird, die Rückkehr 
dorthin dem*r Ausländer*in aber nicht zumutbar ist.  

− Eine Unzumutbarkeit kann daraus folgen, dass gerade erst durch die 
Beantragung von Reisedokumenten ein Gefahrenpotential entsteht. 
 

• Praxis 
– Sämtliche Schritte bzgl. Passbeschaffung müssen dokumentiert 

werden.  
– Die Beweispflicht über die Mitwirkungshandlungen liegt bei der 

betroffenen Person. 
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 Öffentliche Dokumente aus dem Herkunftsstaat, die biometrische Daten 
enthalten 

 (Führerschein, Dienstausweis, Wehrpass, Personenstandsurkunde mit 
Lichtbild) 

 Können diese nicht beschafft werden, so können auch andere 
Dokumente ohne biometrische Merkmale in Betracht kommen wie: 

 Geburtsurkunde 
 Taufbescheinigung 
 Heiratsurkunde 
 Meldebescheinigung 
 Schulzeugnisse/Schulbescheinigungen 
 Dokumente ohne biometrische Merkmale, ebenso wie nicht öffentliche 

Dokumente haben einen geringeren Beweiswert als öffentliche. 
 

Geeignet e M i t t el  zur  Ident i t ät sklärung 
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SONSTIGE 

FRAGEN? 
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VIELEN 

DANK!  


	Foliennummer 1
	ABLAUF
	Foliennummer 3
	DAS TEAM
	STANDORT UND KONTAKT
	Foliennummer 6
	ZIELE & AUFGABEN
	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
	Foliennummer 9
	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	GESETZLICHE GRUNDLAGEN
	VISUM
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16
	DRITTSTAATSANGEHÖRIGE
	Foliennummer 18
	HUMANITÄRE GRÜNDE
	HUMANITÄRE GRÜNDE
	Foliennummer 21
	ASYL-VERFAHREN
	GESTATTUNG
	Foliennummer 24
	Foliennummer 26
	Foliennummer 27
	DULDUNG
	Foliennummer 29
	RAUS AUS DER DULDUNG
	GUTE INTEGRATION�(§25a AufenthG)
	AUSBILDUNGSDULDUNG�(§60c AufenthG)
	Foliennummer 34
	Foliennummer 35
	FRISTEN ZUR IDENTITÄTSKLÄRUNG
	Foliennummer 37
	QUALIFIZIERTE GEDULDETE�(§19d AufenthG)
	BESCHÄFTIGUNGSDULDUNG�(§60d AufenthG)
	FRISTEN ZUR IDENTITÄTSKLÄRUNG
	Foliennummer 41
	Foliennummer 42
	Foliennummer 43
	Foliennummer 44
	Geeignete Mittel zur Identitätsklärung
	Dokumentation
	Dokumentation
	Foliennummer 48
	Foliennummer 49

